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Hinweise zum Jahreswechsel 2009/2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch dieses Jahr wollen wir Sie kurz vor Jahresende noch einmal über die wichtigsten 
Neuerungen informieren – diesmal besonders spät, weil wir die heutige Entscheidung des 
Bundesrats über die Zustimmung zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz noch mit einbeziehen 
wollten. Der Bundesrat hat der Gesetzesvorlage, deren bedeutendster Inhalt die Einführung des 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen ist, heute zugestimmt. 
 
Auch bei uns gibt es Veränderungen. Aufgrund der hohen Informationsflut in Ihrem Berufsalltag 
haben wir uns entschlossen, unsere Mandanteninformationen nur noch auf dem Mandanten-
bereich unserer Website aufzuführen. Hier können Sie sich gerne unter www.rager-stbg.de mit 
dem nachfolgend aufgeführten Zugangscode einloggen: 
 
Benutzername: Rager!  
Kennwort: Mandant1 
 
Beigefügt haben wir eine Liste der wichtigsten Änderungen, die im sogenannten „Blitzlicht“ 
dargestellt sind, sowie die aktuelle Dezember-Ausgabe und die Sonderausgabe „Mehrwert-
steuerpaket IV/09“.  
 
Vielen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir hoffen, Ihnen weiter 
erfolgreich mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können und wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern 
und Ihrer Familie frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und ein glückliches und erfolgreiches 
Neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen     Anlage 
 
 
RAGER GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

 
 
 
 
 

Im Dezember 2009  
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 RAGER GmbH
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

Aufbewahrung von privaten Rechnungen 
 
Die neu eingeführte Aufbewahrungspflicht für private Belege für Personen, deren Summe der 
positiven Einkünfte über € 500.000,-- liegt, steht im Blitzlicht Oktober 2009 auf der letzten Seite.  
 
Steuerliche Absetzbarkeit von Krankenversicherungsbeiträgen 
 
Die ab 01.01.2010 gültige Neuregelung der Abziehbarkeit von Krankenversicherungsbeiträgen 
finden Sie im Blitzlicht September 2009 auf Seite 4. Derzeit versenden die privaten 
Krankenversicherung entsprechende Bestätigungen, die dem Arbeitgeber auszuhändigen sind, 
damit die höheren Beträge bereits in den laufenden Gehaltsabrechnungen berücksichtigt werden 
können.  
 
Vorschriften über Angaben in einer Rechnung  
 
In den Blitzlichtern März, Mai und Juli 2009 sind zwei Entscheidungen des Bundesfinanzhofes 
dargestellt, die eine strenge Ansicht zu Angaben in Rechnungen verfolgen. Wir empfehlen auf 
die Einhaltung zu drängen, um den Vorsteuerabzug nicht zu gefährden. 
 
Faktorverfahren statt Steuerklassen-Kombination für Ehegatten 
 
Das neue, ab 2010 mögliche Faktorverfahren, dass zusätzliche Wahlmöglichkeiten neben der 
Steuerklassenwahl (beide 4, oder 3 und 5) bietet, ist in der Blitzlicht-Sonderausgabe zum 
„Jahressteuergesetz 2009“ auf Seite 1 erläutert. 
 
Erbschaftsteuerreform 
 
Nichts Neues, aber übersichtlich zusammengefasst sind die ab 2008 gültigen Neuerungen zur 
Erbschaftsteuer in der Blitzlicht-Sonderausgabe „Erbschaftsteuerreform“ dargestellt. Im heute 
beschlossenen Wachstumsbeschleunigungsgesetz wurden die Behaltefristen für Betriebe von 
10 auf 7 bzw. von 7 auf 5 Jahre reduziert. 
 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
 
Die Blitzlicht-Sonderausgabe zum BilMoG erläutert die Neuerungen für die Bilanzierung, die 
erstmals für Jahresabschlüsse zum 31.12.2010 angewendet werden müssen. Sofern hierfür 
Beratungsbedarf besteht, werden wir Sie im Zusammenhang mit den Bilanzarbeiten 2009 darauf 
ansprechen. Kleinere Unternehmen mit unter zehn Arbeitnehmern, sind i.d.R. nicht betroffen. 
 
Änderungen bei der Umsatzsteuer für Dienstleistungen 
 
Mit der wichtigsten Änderung, die ab 01.01.2010 ansteht, beschäftigt sich die Blitzlicht-
Sonderausgabe, die mit „Mehrwertsteuerpaket“ bezeichnet ist.  
Im Grundsatz sind Leistungen einer deutschen Firma an Endverbraucher im Ausland künftig fast 
immer hier umsatzsteuerpflichtig. Dienstleistungen an Unternehmer im Ausland dagegen sind 
i.d.R. nicht umsatzsteuerpflichtig. Da es jedoch eine Reihe von Ausnahmen und Sonder-
regelungen gibt, bitten wir im Einzelfall um Rücksprache. 
Soweit bei Dienstleistungen an ausländische Unternehmer mit Sitz in der EU keine 
Umsatzsteuerpflicht besteht, muss auf der Rechnung der Satz: „Der Leistungsempfänger 
schuldet die Umsatzsteuer für diese Leistung“ angebracht werden. 
Noch ein Hinweis: Die Änderungen betreffen nur Dienstleistungen. Bei Warenlieferungen an 
ausländische Abnehmer ändert sich nichts. 



Erben und Vererben

Erbrechtsreform tritt am 1. Januar 2010 
in Kraft
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 18. September 2009 der Erbrechts- 
reform zugestimmt, die am 1. Januar 
2010 in Kraft treten wird.
 Die wichtigsten Punkte der Neu-
regelungen im Einzelnen:
 Modernisierung der Pflichtteilsent-
ziehungsgründe
 Künftig sollen die Regelungen über 
die Pflichtteilsentziehung für Abkömm- 
linge, Eltern und Ehegatten oder Lebens-
partner gleichermaßen Anwendung 
finden und auch alle dem Erblasser 
ähnlich nahestehende Personen, z. B.
Stief- und Pflegekinder, geschützt wer-
den.
 Der bisherige, auch nur für Ab- 
kömmlinge geltende Entziehungsgrund
des „ehrlosen und unsittlichen Lebens- 
wandels“ entfällt. Stattdessen berech-

Termine Steuern / Sozialversicherung Dezember 2009 / Januar 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.12.2009 1   11.01.2010 2

Umsatzsteuer   10.12.2009 3   11.01.2010 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.12.2009 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2009 Entfällt

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5
 

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

14.12.2009 14.01.2010

07.12.2009 08.01.2010

Sozialversicherung 7 28.12.2009 28.01.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun-
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah- 
lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs- 
ermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 21.12.2009/26.01.2010) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Dezember 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und 
Wirtschaft zusammengestellt.
Bisher war umstritten, ob das vom Staat gezahlte Elterngeld dem Progressions-
vorbehalt zu unterwerfen war. Der Bundesfinanzhof hat nun für Klarheit gesorgt 
und entschieden, dass das Elterngeld Einkünfteersatz ist. Eltern sollten sich 
darauf einstellen, dass bei Vorliegen weiterer Einkünfte ggf. mit einer Einkommen- 
steuernachzahlung gerechnet werden muss.
Für Veräußerungsgewinne aus den Gewinneinkunftsarten gibt es unter be- 
stimmten Voraussetzungen einmal im Leben einen Freibetrag. Deshalb muss 
wohl überlegt werden, wann der Freibetrag beantragt werden soll, wenn mit 
mehreren Veräußerungsgewinnen aus verschiedenen Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen gerechnet wird.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen 
haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

12 / 2009



tigt eine rechtskräftige Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr ohne Bewährung zur Ent-
ziehung des Pflichtteils.
 Erweiterung der Stundungsgründe
Besteht das Vermögen des Erblassers 
im Wesentlichen aus einem Eigenheim 
oder einem Unternehmen, mussten 
diese Vermögenswerte bisher wegen 
der Auszahlung des Pflichtteils oft ver-
kauft werden. Deshalb werden künftig 
die Voraussetzungen der bereits gel-
tenden Stundungsregelung erleichtert 
und für jeden Erben durchsetzbar sein.
 Gleitende Ausschlussfrist für den 
Pflichtteilsergänzungsanspruch
 Nach der bis Ende 2009 geltenden 
Rechtslage bleibt eine Schenkung des 
Erblassers unberücksichtigt, wenn seit 
der Schenkung zehn Jahre verstrichen 
sind. Künftig soll die Schenkung für die 
Berechnung des Ergänzungsanspruchs 
graduell immer weniger Berücksichti-
gung finden, je länger sie zurück liegt: 
Im ersten Jahr vor dem Erbfall wird 
eine Schenkung voll in die Berechnung 
einbezogen, im zweiten Jahr nur noch 
zu 9/10, im dritten Jahr zu 8/10 usw.
 Bessere Honorierung von Pflege-
leistungen beim Erbausgleich
 Traf der Erblasser in seinem Testa- 
ment keine Ausgleichsregelung zuguns- 
ten eines pflegenden Angehörigen, 
gibt es nach der bisherigen Rechtslage 
für einen Abkömmling, der unter Ver-
zicht auf berufliches Einkommen den 
Erblasser über längere Zeit gepflegt 
hat, erbrechtliche Ausgleichsansprü-
che. Künftig besteht dieser Anspruch 
unabhängig davon, ob für die Pflege-
leistungen auf ein eigenes berufliches 
Einkommen verzichtet wurde.
 Abkürzung der Verjährung
 Die Verjährung familien- und erb-
rechtlicher Ansprüche wird der Regel-
verjährung von drei Jahren angepasst. 
Dort, wo es sinnvoll ist, bleibt jedoch 
die lange Verjährungsfrist von 30 Jahren.

Grundstückseigentümer

Vermieter hat teilgewerbliche 
Wohnungsnutzung unter bestimm-
ten Voraussetzungen zu dulden
Ein Vermieter muss gewerbliche Ak-
tivitäten des Mieters in der Wohnung 
grundsätzlich nicht dulden, sofern die-
se nach außen in Erscheinung treten. 
Er kann jedoch nach Treu und Glauben 
verpflichtet sein, die Erlaubnis zu einer 
teilgewerblichen Nutzung zu erteilen, 
wenn es sich um eine Tätigkeit ohne 
Mitarbeiter und ohne ins Gewicht fal-
lenden Kundenverkehr handelt.

 In dem vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall hatte der Mieter 
eine zu Wohnzwecken angemietete 
Wohnung teilweise auch für seine Tä-
tigkeit als selbstständiger Immobilien-
makler genutzt. Das Gericht sah keine 
Anhaltspunkte für eine vertragswidrige 
Nutzung der Wohnung. Der durch-
schnittliche Kunde eines Immobilien-
maklers knüpfe den Kontakt zu einem 
Makler nicht, indem er dessen Büro 
aufsuche, sondern telefonisch oder per 
Internet. Weitere Kontakte erfolgen ty-
pischerweise durch Übersendung von 
Unterlagen oder Wahrnehmung eines 
Ortstermins an der zur Vermittlung ste-
henden Immobilie. Ein Anspruch auf 

Gestattung der gewerblichen Nutzung 
komme dagegen nicht in Betracht, 
wenn für die Tätigkeit Mitarbeiter in der 
Wohnung beschäftigt werden. Da die 
Vorinstanz die Frage der Mitarbeiterbe-
schäftigung nicht geklärt hatte, wurde 
der Rechtstreit zur weiteren Sachver-
haltsaufklärung an diese zurückverwie-
sen.

Überprüfung der Miethöhe zum 
01.01.2010 bei verbilligter Vermietung
Bei verbilligter Vermietung von Woh-
nungen sowohl an Angehörige als auch 
an fremde Dritte beträgt die Grenze 
56 % der ortsüblichen Marktmiete. Des- 
halb muss Folgendes beachtet werden:
�� Beträgt die vereinbarte Miete min-

destens 75 % der ortsüblichen Markt-
miete, dann sind die mit den Miet-
einnahmen zusammenhängenden 
Werbungskosten voll abzugsfähig.
�� Liegt die vereinbarte Miete zwi-

schen 56 und 75 % der ortsüblichen 
Marktmiete, ist zunächst die Einkünf-
teerzielungsabsicht zu prüfen. Fällt die 
Überschussprognose positiv aus, sind 
die Werbungskosten voll abzugsfähig. 
Ergibt sich aber eine negative Über- 
schussprognose, so ist der Werbungs-
kostenabzug nur in dem Umfang mög-
lich, wie die Miete im Verhältnis zur 
ortsüblichen Marktmiete steht.
�� Liegt der Mietzins unterhalb von

56 % der ortsüblichen Marktmiete, 
können die Aufwendungen nur ent-
sprechend dem entgeltlichen Anteil 
der Vermietung geltend gemacht wer-
den. Der Mietvertrag muss bei der Ver-
mietung an Angehörige aber auf jeden 
Fall einem Fremdvergleich (Vermietung 
an fremde Dritte) standhalten, weil er 
sonst steuerrechtlich nicht anerkannt 
wird.
 Aus diesem Grund sollten beste-
hende Mietverträge kurzfristig darauf 
geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so 
durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
die zu zahlenden Nebenkosten. Ins-
besondere sollte die Höhe der Miete 
geprüft und zum 01.01.2010 ggf. ange-
passt werden. Dabei empfiehlt es sich, 
nicht bis an die äußersten Grenzen 
heranzugehen.



/// ///

Bei befristeter Vermietungstätigkeit 
sind Sonderabschreibungen nicht 
immer in die Totalüberschussprog-
nose einzubeziehen
Das Finanzamt erkennt die bei Vermie-
tung und Verpachtung eines Grund-
stücks angefallenen Verluste nicht an, 
wenn die Einkünfteerzielungsabsicht 
fehlt. Diese Absicht ist nicht gegeben, 
wenn der Vermieter bei einer befriste-
ten Vermietungstätigkeit kein positives 
Gesamtergebnis (Totalüberschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten) 
erreichen kann. Der Bundesfinanzhof 
musste entscheiden, ob Sonderab-
schreibungen nach dem Fördergebiets-
gesetz in die Totalüberschussprognose 
einzubeziehen sind.
 Im konkreten Fall hatte eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
das Rathaus einer Stadt erworben und 
nach Sanierung für 10 Jahre an die 
Stadt vermietet. Nach 10 Jahren en-
dete der Mietvertrag und das Rathaus 
fiel an die Stadt zurück. Bei regulärer 
Abschreibung der durch die Sanierung 
entstandenen nachträglichen Her-
stellungskosten hätte die GbR einen 
Totalüberschuss erzielt. Durch die In- 
anspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen erzielte sie Werbungskosten-
überschüsse aus Vermietung und
Verpachtung, die Finanzamt und Fi-
nanzgericht nicht anerkennen wollten.
 Der Bundesfinanzhof befand, dass 
die Einbeziehung von Sonderabschrei-
bungen in die Prognose sich nach 
dem Zweck der betreffenden Normen 
des Fördergebietsgesetzes richtet. 
Würde dieser verfehlt, müssen die 
Sonderabschreibungen bei der Prog-
nose unberücksichtigt bleiben. Da das 
Fördergebietsgesetz gerade die Son-
derabschreibung von nachträglichen 
Herstellungskosten über einen Zeit-
raum von 10 Jahren vorsah, sich die 
Vermietungsdauer im konkreten Fall 
also mit dem gesetzlich vorgesehenen 
Abschreibungszeitraum deckte, waren 
nur die regulären Abschreibungen als 
Werbungskosten in Abzug zu bringen. 
Die GbR hatte eine Einkünfteerzie-
lungsabsicht und konnte die Verluste 
steuerlich geltend machen.

Eltern und Kinder

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Ausbildungsbonus auch für Arbeit-
geber, die Auszubildende insolventer 
Betriebe übernehmen
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat darauf hingewiesen, dass 
der Ausbildungsbonus, mit dem Be-
triebe dafür gewonnen werden sollen, 
Schulabgängern einen Ausbildungs-
platz anzubieten, vor dem Hintergrund 
der weltweiten Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise in Bezug auf solche Auszu- 
bildenden verbessert worden ist, de- 
ren bisherige Arbeitgeber Insolvenz 
anmelden mussten. Der Ausbildungs-
bonus kann nunmehr auch Betrieben 
gewährt werden, die Auszubildende 
übernehmen, die mitten in ihrer Ausbil-
dung ohne Lehrstelle dastehen, weil 
ihr bisheriger Lehrbetrieb Insolvenz an-
gemeldet hat.

Keine regelmäßige Arbeitsstätte 
bei längerfristigem Aufenthalt im 
Betrieb eines Kunden
Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass für einen Arbeitnehmer die 
betriebliche Einrichtung eines Kunden 
keine regelmäßige Arbeitsstätte wird. 
Dies gilt auch, wenn es sich um einen 
längerfristigen Aufenthalt handelt.
 Nur jede feste dauerhafte betrieb- 
liche Einrichtung eines Arbeitgebers ist 
als regelmäßige Arbeitsstätte anzuse-
hen. Der Arbeitnehmer muss dieser 
Betriebsstätte zugeordnet sein und 
sie nicht nur gelegentlich, sondern mit 
einer gewissen Nachhaltigkeit auf-
suchen.

Unternehmer

Freibetrag für Veräußerungsgewinne
gilt einkünfteübergreifend
Für Veräußerungsgewinne, die im Rah-
men der Gewinneinkünfte anfallen, 
kann ein Unternehmer nur einmal im 
Leben einen Freibetrag beantragen. 
Voraussetzung für die Gewährung des 
Freibetrags ist u. a., dass der Unter-
nehmer das 55. Lebensjahr vollendet 
hat oder im sozialversicherungsrecht- 
lichen Sinne dauernd berufsunfähig ist.
 Der Bundesfinanzhof hatte folgen-
den Fall zu entscheiden: Ein Arzt, der 
das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatte, erzielte im Jahr 1997 Einkünfte 
aus selbstständiger Arbeit und daneben
einen Veräußerungsgewinn aus dem 
Verkauf einer Praxisbeteiligung. Das
Finanzamt zog von dem Veräußerungs-
gewinn den Veräußerungsfreibetrag 
ab, sodass dieser unversteuert blieb. 
Im Jahr 2003 veräußerte der Arzt eine 
gewerbliche Beteiligung und beantrag-
te den Veräußerungsfreibetrag, weil er 
das 55. Lebensjahr vollendet hatte.
 Das Gericht entschied, dass der 
Veräußerungsfreibetrag im Jahr 2003 
nicht mehr gewährt werden konnte, 
weil dieser bereits im Jahr 1997 be-
rücksichtigt worden war, auch wenn die 
Voraussetzungen zu diesem Zeitpunkt 
nicht gegeben waren. Darüber hinaus 
stellte der Bundesfinanzhof klar, dass 
der Freibetrag nur einmal im Leben 
einkünfteübergreifend gewährt wird.

Elterngeld unterliegt dem 
Progressionsvorbehalt
Der Bundesfinanzhof hat die Nicht-
zulassungsbeschwerde eines Ehe-
paares zurückgewiesen. Grund da- 
für war, dass das Elterngeld dem 
Progressionsvorbehalt unterworfen
worden war.
 Das Ehepaar hatte geltend 
gemacht, dass nur der den So-
ckelbetrag von monatlich 300 € 
übersteigende Betrag als Lohner-
satzleistung dem Progressionsvor-
behalt unterliegen dürfte, weil der 
Sockelbetrag mit reinen Sozialleis-
tungen vergleichbar sei.
 Das Gericht stellt klar, dass das 
Elterngeld einheitlich als Einkünf-
teersatz zu qualifizieren ist. Eine 
Steuerbelastung trete auch nur ein, 
wenn neben diesen Leistungen 
noch weitere einkommensteuer-
pflichtige Einkünfte hinzukämen.
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nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg Gestaltungsmiss-
brauch. Diese Einlage diene alleine 
dazu, den Stand der Überentnahmen 
zum maßgeblichen Stichtag kurzfristig 
zurückzuführen. Die nicht abziehbaren 
Schuldzinsen sind nach den Überent- 
nahmen zu ermitteln, die ohne die 
Transfers ermittelt wurden.
 Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden.

Finanzamt kann keinen Zugriff 
auf Daten von gesetzlich nicht 
vorgeschriebenen elektronischen 
Aufzeichnungen verlangen
Seit 2002 gibt es die so genannte digita-
le Betriebsprüfung. Die Finanzverwaltung
hat das Recht, in elektronisch geführte 
Daten und Aufzeichnungen Einsicht zu 
nehmen bzw. die Übergabe eines ent-
sprechenden Datenträgers zu verlan-
gen. Der Bundesfinanzhof hat erstmals 
eine Grundsatzentscheidung zum Da-
tenzugriff der Finanzverwaltung gefällt. 
Danach besteht das Einsichtsrecht nur 
im Umfang der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht. Aufzubewahren sind solche 
Unterlagen, die zum Verständnis und zur 
Überprüfung gesetzlich geforderter Auf-
zeichnungen erforderlich sind.
 Im entschiedenen Fall ermittelte 
eine Freiberufler-Sozietät ihren Gewinn 
durch Einnahmenüberschussrechnung 
und erstellte nebenbei freiwillig eine 
elektronische Bestandsbuchhaltung. 
In diese wollte die Betriebsprüfung 
Einsicht nehmen und verlangte die 
Übergabe eines entsprechenden Da-
tenträgers. Zu Unrecht, wie das Ge-
richt befand, da das Finanzamt keine 
Einsicht in gesetzlich nicht geforderte 
Aufzeichnungen verlangen darf.

Folgende Unterlagen können im 
Jahr 2010 vernichtet werden
Nachstehend aufgeführte Buchführungs- 
unterlagen können nach dem 31. De-
zember 2009 vernichtet werden:
�� Aufzeichnungen aus 1999 und früher.
�� Inventare, die bis zum 31.12.1999 

aufgestellt worden sind.
�� Bücher, in denen die letzte Eintra-

gung im Jahre 1999 oder früher erfolgt 
ist.

�� Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilan-
zen und Lageberichte, die 1999 oder 
früher aufgestellt worden sind.
�� Buchungsbelege aus dem Jahre 

1999 oder früher.
�� Empfangene Handels- oder Ge-

schäftsbriefe und Kopien der abge-
sandten Handels- oder Geschäftsbrie-
fe, die 2003 oder früher empfangen 
bzw. abgesandt wurden.
�� sonstige für die Besteuerung be-

deutsame Unterlagen aus dem Jahre 
2003 oder früher.
Dabei sind die Fristen für die Steuer-
festsetzungen zu beachten.

Unterlagen dürfen nicht vernichtet wer-
den, wenn sie von Bedeutung sind
�� für eine begonnene Außenprüfung,
�� für anhängige steuerstraf- oder 

bußgeldrechtliche Ermittlungen,
�� für ein schwebendes oder auf 

Grund einer Außenprüfung zu erwar-
tendes Rechtsbehelfsverfahren oder 
zur Begründung der Anträge an das 
Finanzamt und
�� bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

 Es ist darauf zu achten, dass auch 
die elektronisch erstellten Daten für 10 
Jahre vorgehalten werden müssen.

Schuldzinsenabzug:
Kurzfristige Einlage zum Verhindern 
einer Überentnahme ist Gestaltungs-
missbrauch
Betrieblich veranlasste Schuldzinsen 
sind nur beschränkt abziehbar, wenn 
Überentnahmen getätigt worden sind. 
Eine Überentnahme ist der Betrag, um 
den die Entnahmen die Summe des 
Gewinns und der Einlagen des Wirt-
schaftsjahres übersteigen. Die nicht ab-
ziehbaren betrieblichen Schuldzinsen 
werden pauschal mit 6 % der Überent-
nahmen zuzüglich der Überentnahmen 
und abzüglich der Unterentnahmen vo-
rangegangener Wirtschaftsjahre ermit-
telt. Der sich dabei ergebende Betrag 
(6 % der Überentnahmen), höchstens 
jedoch der um 2.050 € verminderte 
Betrag der im Wirtschaftsjahr angefal-
lenen Schuldzinsen, ist dem Gewinn 
hinzuzurechnen. Schuldzinsen für Dar- 
lehen zur Finanzierung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens sind in die Berechnung nicht ein-
zubeziehen.
 Führt ein Selbstständiger seinem 
betrieblichen Bankkonto kurz vor Jah-
resende fremdfinanzierte Geldmittel 
als Privateinlage zu, um sie kurz nach 
dem Jahreswechsel wieder auf sein 
privates Konto zu transferieren, ist dies 

Hinweis
Jeder Unternehmer sollte überle-
gen, wann er den Freibetrag für ei-
nen erzielten Veräußerungsgewinn 
aus den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 
selbstständiger Arbeit beantragt.
Es empfiehlt sich grundsätzlich eine 
Abstimmung mit dem Steuerbera-
ter, insbesondere dann, wenn Ver-
äußerungsgewinne aus verschie-
denen Gewinneinkunftsarten zu 
erwarten sind. Wird z. B. bei einem 
Veräußerungsgewinn von 10.000 € 
schon ein Freibetrag beantragt und 
gewährt, ist ein später anfallender 
höherer Veräußerungsgewinn aus 
der gleichen oder anderen Gewinn- 
einkunftsart voll zu versteuern.



Änderungen ab 01.01.2010

Sonstige Leistungen an einen Unter-
nehmer
Sonstige Leistungen an einen Unter-
nehmer (B2B-Leistung, business-to-
business) werden regelmäßig an dem 
Ort ausgeführt, an dem der Leistungs-
empfänger sein Unternehmen betreibt 
(Empfänger-Sitz-Prinzip). Das gilt für die 
Leistungserbringung sowohl gegenüber 
Unternehmern mit Sitz in der EU als 
auch mit Sitz im Drittland.
 Den Unternehmern gleichgestellt wer- 
den insoweit juristische Personen (ins-
besondere des öffentlichen Rechts), so-
weit sie nicht unternehmerisch tätig sind 
und ihnen eine Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer erteilt wurde.
 Die Leistung muss für den unterneh-
merischen Bereich des Leistungsemp-
fängers ausgeführt worden sein. Die 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der EU hat 2008 zwei Richtlinien zur Änderung der Mehrwertsteuer- 
systemrichtlinie erlassen, die zum 01.01.2010 in nationales Recht umzusetzen 
sind. Diese ändern die Ortsbestimmungen für sonstige Leistungen, erweitern 
das Reverse-Charge-Verfahren sowie die Angaben in der Zusammenfassenden 
Meldung um die innergemeinschaftlichen sonstigen Leistungen und regeln das 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren neu.
Der nationale Gesetzgeber hat die europäischen Vorgaben im Jahressteuer- 
gesetz 2009 in nationales Recht umgesetzt. Änderungen muss es noch bei der 
Zusammenfassenden Meldung geben. Diese dürften eine der ersten Aufgaben 
des neu gewählten Parlaments sein, da sie bis zum 01.01.2010 im Gesetz stehen 
müssen.
Die Änderungen zur Neuregelung der Ortsbestimmung für sonstige Leistungen 
treten am 01.01.2010 in Kraft.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen 
haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

bisherige Möglichkeit, für bestimmte 
innergemeinschaftliche sonstige Leis- 
tungen den Leistungsort durch Ver-
wendung einer Umsatzsteuer-Identi- 
fikationsnummer zu verlagern, wird 
abgeschafft. Verwendet der Leistungs-
empfänger aber eine Umsatzsteuer- 
Identifikationsnummer, kann der  
Leistende davon ausgehen, dass die 
Leistung für den unternehmerischen 
Bereich bezogen wird. Für den unter-
nehmerischen Bereich bezogen sind 
auch Leistungen, die der Erbringung 
nicht steuerbarer Umsätze dienen.

Sonstige Leistungen an Endver-
braucher
Bei sonstigen Leistungen an Endver- 
braucher (Leistungen im B2C-Bereich, 
business-to-consumer) bleibt es grund-
sätzlich bei der Besteuerung am Ort 
des leistenden Unternehmers (Unter- 
nehmer-Sitz-Prinzip). Liegt der Ort im 
Ausland, ist die Leistung im Inland nicht 
steuerbar. Steuerschuldner ist der leis-
tende Unternehmer. Für Registrierung, 
Rechnungslegung, Fiskalvertretung und 
das Besteuerungsverfahren gilt das 
Recht des jeweils anderen Staates.

Ausnahmen von der grundsätz- 
lichen Ortsregelung
Die nachfolgend genannten Ausnah-
men gelten sowohl für Leistungen an 
Unternehmer als auch für Leistungen 
an Endverbraucher.

Sonstige Leistungen im Zusammen-
hang mit einem Grundstück
Eine sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück wird dort 
ausgeführt, wo das Grundstück liegt. 

Mehrwertsteuerpaket IV / 2009

Beispiel
Ein österreichischer Unternehmer (Ö) 
verbringt seinen Lkw zur Reparatur 
von Salzburg nach München zu ei-
nem deutschen Unternehmer (D). 
D repariert das Fahrzeug und lässt 
es danach nach Salzburg zurück- 

bringen. Ö tritt mit seiner österrei-
chischen Umsatzsteuer-Identifikati- 
onsnummer auf.

Lösung
Der Ort der Reparaturleistung liegt 
am Sitzort des Leistungsempfängers 
Ö in Salzburg. In Österreich gilt das 
Reverse-Charge-Verfahren, so dass 
D keine deutsche Umsatzsteuer in 
Rechnung stellt. In der Rechnung 
muss er aber sowohl seine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer als 
auch die des Ö angeben. Er hat die 
Leistung an Ö in seiner Zusammen-
fassenden Meldung aufzunehmen 
und gesondert in der Umsatzsteuer-
Voranmeldung zu erklären.



Als sonstige Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück sind 
insbesondere anzusehen:

sonstige Leistungen im Zusam-��
menhang mit der Veräußerung oder 
dem Erwerb von Grundstücken und

sonstige Leistungen, die der Er-��
schließung von Grundstücken oder der 
Vorbereitung, Koordinierung oder Aus-
führung von Bauleistungen dienen.

Kurzfristige Vermietung von Beförde-
rungsmitteln
Die kurzfristige Vermietung eines Be-
förderungsmittels wird an dem Ort 
ausgeführt, an dem das Beförderungs-
mittel dem Empfänger körperlich über-
geben wird. Als kurzfristig gilt eine Ver-
mietung über einen ununterbrochenen 
Zeitraum

von nicht mehr als 90 Tagen bei ��
Wasserfahrzeugen,

von nicht mehr als 30 Tagen bei��  
anderen Beförderungsmitteln.

Veranstaltungsleistungen
Veranstaltungsleistungen sind kulturel-
le, künstlerische, wissenschaftliche, un-
terrichtende, sportliche, unterhaltende 
oder ähnliche Leistungen, wie Leistun-
gen im Zusammenhang mit Messen 
und Ausstellungen einschließlich der 
Leistungen der jeweiligen Veranstalter 
sowie die damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten, die für die Ausübung der 
Leistungen unerlässlich sind. Diese wer- 
den dort ausgeführt, wo sie vom Unter-
nehmer tatsächlich erbracht werden.

Restaurationsleistungen
Für Restaurationsumsätze bestimmt 
sich der Leistungsort zukünftig nach 
dem Tätigkeits-Prinzip. Die Abgabe von 
Speisen und Getränken zum Verzehr 
an Ort und Stelle (Restaurationsleis-
tung), wenn sie nicht an Bord eines 
Schiffs, Flugzeugs oder in einer Ei-
senbahn während einer Beförderung 
innerhalb des Gemeinschaftsgebiets 
erfolgt, wird dort ausgeführt, wo sie 
vom Unternehmer tatsächlich erbracht 
wird. Damit werden die tatsächlich im 
Ausland erbrachten Restaurationsleis-
tungen nicht mehr mit deutscher Um-
satzsteuer belastet.

 Restaurationsleistungen an Bord 
eines Schiffs, Flugzeugs oder in einer 
Eisenbahn während einer Beförderung 
im Inland oder im übrigen Gemein-
schaftsgebiet werden am Abgangsort 
erbracht.

Personenbeförderungen
Für Personenbeförderungsleistungen 
bestimmt sich der Leistungsort wie 
bisher nach dem Strecken-Prinzip. 
Die Beförderung einer Person wird 
dort ausgeführt, wo die Beförderung 
bewirkt wird. Erstreckt sich eine solche 
Beförderung nicht nur auf das Inland, 
ist nur der Teil der Leistung in Deutsch- 
land steuerbar, der auf das Inland entfällt.
 Für alle vorgenannten Leistungen 
gilt, dass sie im B2B-Bereich zum Re-
verse-Charge-Verfahren führen können. 
Ob und wie stehen im Ermessen jedes 
einzelnen Mitgliedstaates. Sieht der je-
weilige Mitgliedstaat die Übertragung 
der Steuerschuldnerschaft vor, hat der 
Leistende dort keine umsatzsteuer- 
lichen Verpflichtungen. Der Leistende 
hat den Umsatz in der Umsatzsteuer- 
Voranmeldung und in der Zusammen-
fassenden Meldung anzugeben. In der 
Rechnung hat der Leistende seine und 
die Umsatzsteuer-Identifikationsnum- 
mer des Leistungsempfängers anzu-
geben.
 Sieht der jeweilige EU-Staat keine 
Übertragung der Steuerschuldnerschaft 
vor, ist der Leistende dort Steuerschuld-
ner und hat die Erklärungspflichten des 
jeweiligen Belegenheitsstaates zu er-
füllen.
 Die Industrie- und Handelskammer 
Köln stellt im Internet eine „Übersicht: 
Regelungen zur Steuerschuldumkehr 
in Europa“ bereit.

Ausnahmen von der Ortsregelung 
bei Leistungen an Endverbraucher

Werkleistungen
Für Arbeiten an beweglichen körperli-
chen Gegenständen und die Begutach-
tung dieser Gegenstände bestimmt 
sich der Leistungsort nach dem Tätig-
keits-Prinzip. Arbeiten in diesem Sinne 
sind hauptsächlich Werkleistungen an 
beweglichen körperlichen Gegenstän-

den. Werkleistungen sind sonstige 
Leistungen, die sich auf die Be- oder 
Verarbeitung eines Gegenstandes be- 
ziehen, wenn der Werkunternehmer 
den be- oder verarbeiteten Stoff nicht 
als Hauptstoff hinzugefügt hat, sondern 
es sich bei den Stoffen nur um Zutaten 
oder sonstige Nebensachen handelt.
 Beispiele für solche Leistungen sind: 

der Zusammenbau einer Maschine ��
ohne selbst beschaffte Hauptstoffe, 
wenn die Maschine nicht Grundstücks-
bestandteil wird

die Vernichtung oder Entsorgung ��
beweglicher körperlicher Gegenstände

Wartungsarbeiten an beweglichen ��
Anlagen, Maschinen und Kfz

Vermittlungsleistungen
Für Vermittlungsleistungen bestimmt 
sich der Leistungsort nach dem Ort 
des vermittelten Umsatzes (vermittelte 
Lieferung, vermittelter Erwerb). Ver- 
mittlungsleistungen sind selbststän-
dige Leistungen, die darin bestehen, 
dass der Vermittler das Erforderliche 
tut, damit zwei Parteien einen Vertrag 
schließen. Ausreichen kann, dass der 
Vermittler einer Partei die Gelegenheit 
zum Vertragsabschluss nachweist. Der 
Vermittler kann aber auch im Auftrag 
der einen Partei mit der anderen Kon-
takt aufnehmen und über Einzelheiten 
des Vertragsabschlusses verhandeln. 
 Eine Vermittlungsleistung setzt vo- 
raus, dass der Unternehmer in frem-
dem Namen und auf fremde Rechnung 
tätig wird (Agent, Handelsvertreter).

Beispiel
Ein österreichischer Endverbraucher 
(Ö) verbringt seinen Pkw zur Repa-
ratur von Salzburg nach München 
zu einem deutschen Unternehmer 
(D). D repariert das Fahrzeug und 
lässt es danach nach Salzburg zu-
rückbringen.

Lösung
Der Ort der Reparaturleistung liegt 
am Ort der Erbringung der sonsti-
gen Leistung, also in München. D 
muss Ö die deutsche Umsatzsteuer 
in Rechnung stellen.



Katalogleistungen
Bei Katalogleistungen hängt der Leis-
tungsort vom Sitz oder Wohnort des 
Leistungsempfängers ab.
 Hat der Empfänger seinen Wohn-
sitz oder Sitz außerhalb des Gemein- 
schaftsgebiets, wird die sonstige Leis-
tung dort ausgeführt, wo der Empfänger 
seinen Wohnsitz oder Sitz hat.
 Hat der Empfänger seinen Wohn-
sitz oder Sitz innerhalb des Gemein-
schaftsgebiets, wird die sonstige Leis-
tung dort ausgeführt, wo der leistende 
Unternehmer sein Unternehmen be-
treibt.
 Katalogleistungen sind:

Leistungen, die der Einräumung, ��
Übertragung und Wahrnehmung von 
Patenten, Urheberrechten, Warenzei-
chenrechten und ähnlichen (geschütz-
ten) Rechten dienen, z. B. Sprach-, 
Schrift- und Musikwerke, Lichtbildwer-
ke, Filmwerke, Darstellungen wissen-
schaftlicher oder technischer Art, wie 
Zeichnungen, Pläne und Karten.

Leistungen, die der Werbung die-��  
nen. Das sind solche, die bei den Wer-
beadressaten den Entschluss zum 
Erwerb von Gegenständen oder zur 
Inanspruchnahme sonstiger Leistungen 
auslösen sollen.

berufstypische sonstige Leistun-��
gen, z. B. aus der Tätigkeit als Rechts-
anwalt, Steuerberater oder Sachver-
ständiger.

die Überlassung aller Erkenntnisse, ��
die ihrer Art nach geeignet sind, tech-
nische oder wirtschaftliche Verwen-
dung zu finden (ungeschützte Rechte), 
z. B. Informationen von Journalisten, 
Coaching, Leistungen der Erbenermittler.

Leistungen in Verbindung mit Kre-��
diten

Personalgestellungen, also die ent-��
geltliche Überlassung von Arbeitneh-
mern, die der Leistungsempfänger für 
seine Zwecke einsetzt.

Die Vermietung körperlicher beweg-��
licher Gegenstände, z. B. Musikinstru-
mente, Baumaschinen, Zapfanlagen.

Telekommunikationsdienstleistungen��
Rundfunk- und Fernsehdienstleis-��

tungen
auf elektronischem Weg erbrachte ��

sonstige Leistungen. Das sind Leistun- 

gen, die über das Internet erbracht 
werden und deren Erbringung in ho-
hem Maße auf Informationstechnolo-
gie angewiesen ist, d. h. die Leistung 
ist automatisiert, wird nur mit wenig 
menschlicher Beteiligung erbracht und 
wäre ohne Informationstechnologie 
nicht möglich.
 Keine auf elektronischem Weg 
erbrachte sonstige Leistung ist die 
Lieferung von Gegenständen nach 
elektronischer Bestellung und Auf-
tragsbearbeitung.

Güterbeförderungen
Für Güterbeförderungen und damit im 
Zusammenhang stehende Leistungen 
wie Beladen, Entladen, Umschlagen 
im B2B-Bereich bestimmt sich der Ort 
nach dem Empfänger-Sitz-Prinzip. Da-
mit muss nicht mehr zwischen inlän-
dischen Güterbeförderungen, innerge-
meinschaftlichen Güterbeförderungen 
und Drittlandsbeförderungen unter-
schieden werden.
 Für Güterbeförderungsleistungen im 
B2C-Bereich bestimmt sich der Leis-
tungsort wie bisher bei Inlands- und 
Drittlandsbeförderungen nach dem 
Strecken-Prinzip und bei innergemein-
schaftlichen Beförderungen nach dem 
Ort des Beginns der Beförderung.

Grenzüberschreitende Leistungen 
innerhalb der EU
Der Leistungsort bestimmt sich im 
B2B-Bereich auch nach dem Sitzort 
des Leistungsempfängers, löst aber 
EU-weit eine Umkehrung der Steuer- 
schuldnerschaft, das so genannte 
Reverse-Charge-Verfahren, aus. Au-
ßerdem muss der Unternehmer eine 
Zusammenfassende Meldung abge-
ben, wenn er steuerpflichtige sonstige 
Leistungen an in anderen Mitgliedstaa-
ten ansässige Leistungsempfänger er-
bracht hat, für die diese Leistungsemp-
fänger in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
ansässig sind, die Steuer schulden.
 Außerdem hat der Unternehmer 
die Bemessungsgrundlagen in seinen 
Umsatzsteuererklärungen (Voranmel-
dungen und Jahreserklärung) geson-
dert zu erklären.

Rechnungen ausländischer Unter-
nehmer
Erbringt ein ausländischer Unterneh-
mer eine sonstige Leistung, bei der 
sich der inländische Leistungsort da-
nach richtet, wo der Leistungsempfän-
ger seinen Sitz oder eine Betriebsstätte 
hat, an die die Leistung erbracht wird, 
und schuldet der inländische Leistungs-
empfänger wegen der Umkehrung der 
Steuerschuldner die Steuer, hat der 
Leistende in der Rechnung auch die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des Leistungsempfängers anzugeben. 
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer benötigt der Leistende auch für 
die Angabe in seiner Zusammenfas-
senden Meldung.

Zusammenfassende Meldung
Künftig müssen Unternehmer auch 
eine Zusammenfassende Meldung ab-
geben, wenn sie steuerpflichtige sons-
tige Leistungen an in anderen Mitglied-
staaten ansässige Leistungsempfänger 
erbracht haben, für die diese im Ansäs-
sigkeitsstaat die Steuer schulden. Die 
Zusammenfassende Meldung muss 
vierteljährlich abgegeben werden.
 Durch den auf den Angaben in der 
Zusammenfassenden Meldung basie-

Beispiel
Ein Uhrmacher aus Berlin wird von 
einem Unternehmer aus Dänemark 
beauftragt, eine Standuhr, die am 
Unternehmenssitz des Dänen des-
sen Büro ziert, zu reparieren. Der 
Däne verwendet seine ihm in Dä-
nemark zugeteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer.

Lösung
Durch die Verwendung der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer kann 
der Leistende davon ausgehen, 
dass die Leistung für den unterneh-
merischen Bereich bezogen wird. 
Da es sich um einen ausländischen 
Unternehmer handelt, wird die Re- 
paraturleistung in Dänemark erbracht. 
Der Uhrmacher stellt keine deut-
sche Umsatzsteuer in Rechnung.



Impressum

Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg

Herausgeber und Redaktion: Deutsches Steuerberater- 
 institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin

Diese fachlichen Informationen können den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben 
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch 
Ihren Steuerberater.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene 
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der 
Herausgeber.

renden Datenaustausch können die 
Mitgliedstaaten prüfen, ob die Umsatz-
steuer auf diese Leistungen von den 
bei ihnen ansässigen Leistungsemp-
fängern richtig und vollständig abge-
führt wurde.

Vergütungsverfahren ab 01.01.2010
Die neuen Vorschriften sind auf Vergü-
tungsanträge anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2009 gestellt werden. Maß-
gebend ist also der Zeitpunkt der An-
tragstellung, nicht das Entstehen des 
Anspruchs auf Vorsteuern.
 Das bisher bestehende Papierver- 
fahren wird für im Gemeinschaftsge-
biet ansässige Unternehmer auf ein 
elektronisches Verfahren umgestellt.
 Die Anträge sind nicht mehr unmit-
telbar im Mitgliedstaat der Vergütung 
einzureichen. Der nicht im Mitglied-
staat der Vergütung Ansässige muss 
einen elektronischen Vergütungsantrag 
über das vom Ansässigkeits-Mitglied-
staat einzurichtende elektronische Por- 
tal an den Mitgliedstaat der Vergütung 
richten. Im Inland ansässige Unterneh-
mer müssen ihre Anträge ab 2010 über 
ein elektronisches Portal zunächst dem 
Bundeszentralamt für Steuern zur Voll-
ständigkeits- und Zulässigkeitsprüfung 
(insbesondere Unternehmereigen-
schaft des Antragstellers) übermitteln. 
Die Mindestbeträge für die Antragstel-
lung betragen 50 € für Jahresanträge 
(bisher 25 €) und 400 € für Dreimonats-
anträge und für Anträge, die mehr als 
drei Monate aber weniger als ein Jahr 
betreffen (bisher 200 €).
 Die Vorlage von Originalrechnungen 
und Einfuhrdokumenten ist nicht mehr 
zwingend. Der Vergütungsmitglied-
staat kann (in allen Fällen) verlangen, 
dass der Antragsteller zusammen mit 
dem Vergütungsantrag elektronisch 
eine Kopie der Rechnung oder des 
Einfuhrdokuments einreicht, falls die 
Bemessungsgrundlage mindestens 
1.000 € beträgt. Der Vergütungsantrag 
muss dem Ansässigkeitsmitgliedstaat 
spätestens am 30. September des auf 
den Vergütungszeitraum folgenden Ka-
lenderjahres vorliegen (bisher 30. Juni 
des Folgejahres).

 Der Ansässigkeitsmitgliedstaat hat 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 
des Vergütungsantrags diesen an den 
Vergütungsmitgliedstaat weiterzuleiten. 
Erfolgt die Vergütung erst nach Ablauf 
von 4 Monaten (bei Nachfragen der 
Finanzbehörde bis zu 8 Monate zuzüg-
lich der Erstattungsfrist von 10 Tagen), 
ist der Vergütungsbetrag zu verzinsen.

Vergütungsverfahren für im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ansässige Unter-
nehmer
In einem anderen Mitgliedstaat ansäs-
sige Unternehmer müssen ihren Vergü-
tungsantrag ausschließlich elektronisch 
über das in ihrem Ansässigkeitsmit-
gliedstaat eingerichtete elektronische 
Portal beim Bundeszentralamt für 
Steuern einreichen. Der Antrag muss 
spätestens neun Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, auf das er sich 
bezieht, übermittelt worden sein. Die 
Vergütungssumme muss der Unter-
nehmer selbst berechnen. Dem Antrag 
sind Rechnungen und Einfuhrbelege 
in Kopie, wenn die darin ausgewiese-
ne Bemessungsgrundlage bestimmte 
Grenzen überschreitet, beizufügen. 
Des Weiteren wurden die Wertgren- 
zen, die für eine Antragstellung über- 
schritten sein müssen, erhöht. Bei ei- 
nem Antrag für ein Vierteljahr, muss 
die Antragssumme mindestens 400 € 
betragen (bisher 200 €). Bei Jahresan-
trägen oder Anträgen für den letzten 
Zeitraum eines Kalenderjahres beträgt 
die Antragssumme mindestens 50 € 
(bisher 25 €).
 Auch der Bescheid wird nur noch 
auf elektronischem Weg erteilt und be-
kannt gegeben, und zwar per E-Mail.
 Die Vergütung muss grundsätzlich 
spätestens nach 4 Monaten und 10 Ta-
gen erfolgen. Werden die Kopien von 
Rechnungen und Einfuhrbelegen erst 
zu einem späteren Zeitpunkt einge-
reicht, beginnt die Erstattungsfrist erst, 
wenn die Kopien dem Bundeszentral-
amt für Steuern vorliegen. Bei Nach- 
fragen der Finanzbehörde verlängert 
sich die Bearbeitungszeit auf bis zu 8 
Monate und 10 Tage. Wird die Bearbei-
tungszeit überschritten, ist der Vergü-
tungsbetrag zu verzinsen. 

Vergütungsverfahren für Drittlands- 
unternehmer
Nicht im Gemeinschaftsgebiet ansäs-
sige Unternehmer haben ihren Vergü-
tungsantrag grundsätzlich nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck beim Bun-
deszentralamt für Steuern einzurei-
chen. Sie können den Antrag aber auch 
wie bisher durch Datenfernübertragung 
nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz übermitteln. Der Antrag ist spätes-
tens sechs Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres, auf das er sich bezieht, 
zu stellen. Die Vergütungssumme ist 
durch den Unternehmer zu berechnen 
und die maßgeblichen Rechnungen 
und Einfuhrbelege sind im Original zu 
übermitteln. Auch für Drittlandsunter-
nehmer wurden die Wertgrenzen, die 
für eine Antragstellung überschritten 
sein müssen, verdoppelt. Bei einem 
Antrag für ein Vierteljahr muss die 
Antragssumme mindestens 1.000 € 
betragen (bisher 500 €). Bei Jahresan-
trägen oder Anträgen für den letzten 
Zeitraum eines Kalenderjahres beträgt 
die Antragssumme mindestens 500 € 
(bisher 250 €). Der Antragsteller muss 
durch eine Bescheinigung nachweisen, 
dass er als Unternehmer im Ansässig-
keitsstaat registriert ist.
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